
liehen Bedarfs frei verfügen kann (§ 1). Über B-Konten 
hingegen kann nur im Rahmen der im § 2 im einzelnen 
aufgeführten Zwecke verfügt werden, insbesondere 
zur Zahlung von Steuern, gesetzlichen Unterhaltsforde
rungen, unentgeltlichen Zuwendungen an hilfsbedürf
tige Familienmitglieder, zum eigenen Verbrauch wäh
rend vorübergehender Aufenthalte in der DDR in be
schränktem Rahmen usw.3). § 6 stellt klar, daß eine 
Abweichung von diesen Zweckbestimmungen auch nicht 
auf Grund von Pfändungs- und Überweisungsbeschlüs
sen möglich ist: Pfändung eines B-Kontos — ebenso 
die Abtretung — ist in der Regel nur zulässig, insoweit 
es sich bei der Forderung des Gläubigers um eine der 
in § 2 aufgezählten Forderungen handelt.

*

Bei der Regelung der Rechtsverhältnisse im l a n d 
w i r t s c h a f t l i c h e n  Sektor unserer Wirtschaft sind 
im Hinblick auf die Wichtigkeit der Schaffung soziali
stischer Produktionsverhältnisse auf dem Lande als die 
bedeutsamsten Gesetzgebungsakte diejenigen aufzu
fassen, die alljährlich die Folgerungen aus den Emp
fehlungen der LPG-Konferenzen ziehen, in diesem 
Jahr der Beschluß zu den Maßnahmen und Empfeh
lungen der IV. Konferenz der Vorsitzenden und Akti
visten der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaften vom 26. Januar 1956 (GBl. I S. 97). Der um
fangreiche Beschluß erteilt den verschiedensten Mini
sterien sowie den Vorsitzenden der Räte der Bezirke 
und Kreise die auf die Förderung nicht nur der LPG, 
sondern auch der Klein- und Mittelbauern abgestellten 
Anweisungen. Diese Anweisungen haben keineswegs 
nur die unmittelbare Erhöhung der Produktion pflanz
licher und tierischer Erzeugnisse im Auge; lediglich als 
Beispiele für ihre Vielseitigkeit mag hier erwähnt wer
den, daß zur Förderung des ländlichen Bauwesens in 
44 MTS Abteilungen zur Verleihung von Baumaschinen 
gebildet werden (I, 2, e); daß dem Minister für Volks
bildung aufgegeben wird, „die Lehrpläne der allgemein- 
bildenden Schulen so zu überarbeiten, daß die Erforder
nisse der sozialistischen Landwirtschaft und die Grund
fertigkeiten der landwirtschaftlichen Produktion sowie 
die Erziehung der Schüler zur Achtung und Liebe 
gegenüber der Arbeit der Landwirtschaft besonders be
rücksichtigt werden“ (VI, 1); daß zum 1. September 
1956 alle voll ausgebildeten Zentralschulen, die ihren 
Sitz in Orten mit MTS haben, zu Mittelschulen zu er
weitern sind (VI, 4); daß dem Minister für Kultur auf
gegeben wird, bei den MTS Beiräte für Kultur und 
Volksbildung sowie Außenstellen der Abteilungen für 
Kultur der Räte der Kreise zu bilden (VII, 1, 2) usw.

Ebenfalls als überaus bedeutsam für die Förderung 
der landwirtschaftlichen Produktion kann sich bei rich
tiger Auswertung die Verordnung über die Einführung 
eines Produktionsnachweises der Landwirtschaft vom 
22. Dezember 1955 (GBl. 1956 I S. 2) erweisen, wonach 
für alle LPG und Einzelbauernbetriebe, die mehr als 
1 ha Nutzfläche bewirtschaften, sowie für Gärtnereien 
bei den Räten der Gemeinden Produktionsnachweise zu 
führen sind. Der Produktionsnachweis ist dazu be
stimmt, Betriebsvergleiche als Grundlage für die Über
tragung von günstigen Produktionserfahrungen und 
Neuerermethoden zu ermöglichen und damit die Er
gebnisse leistungsstarker Betriebe systematisch als Vor
bild für zurückgebliebene Betriebe zu verwerten. Zu
gleich wird der Produktionsnachweis als wichtige 
Grundlage für Erfassung und Aufkauf dienen.

Eines der umfangreichsten Gesetzgebungswerke der 
letzten Zeit mit 135 z. T. überaus langen Paragraphen 
ist die Erste Durchführungsbestimmung zur Verord
nung über die Pflichtablieferung und den Verkauf 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse vom 31. März 1956 
(GBl. I S. 353). Bekanntlich waren durch die Pflicht
ablieferungsverordnung vom 10. November 1955 fast 
alle der zahllosen früheren gesetzlichen Bestimmungen 
über Ablieferung und Aufkauf beseitigt worden; die 
Bedeutung der 1. DB ebenso wie der Verordnung selbst 
liegt nicht so sehr in den verhältnismäßig wenigen 
Änderungen des bisherigen Rechtszustandes als viel
mehr darin, daß nun eine übersichtliche Ordnung

3) Bei der Aufzählung der bedürftigen Familienmitglieder,
an welche unentgeltliche Zuwendungen aus B-Konten gemacht 
werden dürfen, findet sich eine offensichtliche Lücke: es 
werden dort alle verwandten und verschwägerten Personen
bis zum 3. Grade aufgezählt, nicht aber der Ehegatte!

dieses Rechtsgebiets besteht. Im Zusammenhang damit 
ist auch die Anordnung über die Zahlung der Erlöse 
aus der Pflichtablieferung und den Verkauf landwirt
schaftlicher Erzeugnisse vom 31. März 1956 (GBl. I
S. 338) zu betrachten, welche die bereits in § 54 der 
Verordnung vom 10. November 1955 grundsätzlich fest
gelegte Form der Bezahlung der abgelieferten oder auf
gekauften landwirtschaftlichen Produkte in den Einzel
heiten regelt. Von den bisherigen Bestimmungen (6. DB 
vom 3. August 1953 zur PflichtablieferungsVO von 1953) 
unterscheidet sich die Anordnung im wesentlichen 
durch das Verbot der Zahlung mittels Verrechnungs
schecks (§ 1 Abs. 4) oder Barschecks (§ 11); soweit Bar
zahlungen zulässig sind — für gewisse Erzeugnisse in 
voller Höhe, im übrigen je nach der Art der Produkte 
bis zu 20 bzw. 50 bzw. 100 DM —, ist unmittelbar in 
Geld zu zahlen, im übrigen nur durch Überweisungs
auftrag an die DNB. Wichtig ist auch § 7, der die Be
stimmung' des § 54 der Verordnung hinsichtlich der 
Zulässigkeit der Aufrechnung mit eigenen Forderungen 
des VEAB gegen den Erlös „erläutert“ (in Wirklichkeit 
handelt es sich um keine Erläuterung, sondern um 
eine Einschränkung, und daher bestehen gegen die in
haltlich an sich zu billigende Bestimmung Bedenken 
vom Standpunkt der Gesetzlichkeit; der immer wieder 
festzustellenden Übung, ein Gesetz oder eine Verord
nung des Ministerrats mittels einer Durchführungs
bestimmung des Fachministeriums abzuändern, muß 
mit Entschiedenheit entgegengetreten werden)4 *). § 54 
Abs. 2 der Verordnung sah vor, daß der VEAB mit 
seinen Forderungen „aus der Lieferung von Saatgut 
und anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder 
von Futtermitteln“ gegen den Erlös aufrechnen könne, 
was von § 7 der Anordnung jetzt dahin eingeschränkt 
wird, daß es dabei nur um die Forderungen des VEAB 
für solche Produkte gehe, zu deren Lieferung der 
VEAB gesetzlich verpflichtet ist. Diese Einschränkung 
ist deshalb wichtig, weil nach § 54 Abs. 3 der Verord
nung die Erlöse von anderen Gläubigern des Bauern 
gegenüber dem VEAB als Drittschuldner nicht ge
pfändet werden können und der VEAB daher, wenn 
er selbst unbeschränkt mit seinen Gegenforderungen 
aufrechnen könnte, einen ungerechtfertigten Vorzug 
vor den anderen Gläubigern erhielte. § 7 Abs. 3 der 
Anordnung stellt fest, daß das schon vor der Abliefe
rung bestehende gesetzliche Früehtepfandrecht durch 
das Pfändungsverbot des § 54 Abs. 3 der Verordnung 
nicht berührt wird; besteht ein solches Pfandrecht, so 
hat das zur Folge, daß sich der Kreis der Forderungen, 
mit denen der VEAB gegen den Erlös aufrechnen darf, 
noch weiter beschränkt.

Von erheblicher Bedeutung ist schließlich die Ver
ordnung zur Neuregelung des Kündigungsschutzes für 
Pächter von Kleingärten vom 17. Mai 1956 (GBl. I
S. 457), die unter Aufhebung der gesamten bisherigen 
Kleingartenpachtschutz-Gesetzgebung (die Tätigkeit der 
Kleingartenschiedsgerichte war schon auf Grund der 
Anordnung vom 3. Januar 1955 — GBl. II S. 37 — ein
gestellt worden) die Neuregelung des Pachtschutzes 
für Kleingärtner dem Minister für Land- und Forst
wirtschaft überträgt. Dieser erließ dementsprechend die 
Anordnung über den Kündigungsschutz für Pächter 
von Kleingärten vom 17. Mai 1956 (GBl. I S. 457), 
welche den Pachtschutz für Kleingartenpächter dem 
bestehenden Mieterschutz annähert, insofern sie die 
Kündigung von Kleingartenpachtverträgen an Voraus
setzungen knüpft, die ihrem Wesen nach den Bestim
mungen der §§ 2 bis 4 MSchG entsprechen; außerdem 
ist die Kündigung zulässig, wenn der Pächter noch an
derweites Kleingartenland besitzt oder erwirbt, das 
seinem angemessenen Bedarf entspricht, oder wenn der 
Pächter aus dem Kreisverband der Kleingärtner, Sied
ler und Kleintierzüchter ausgeschlossen wird (§§ 3, 4). 
Uber Streitigkeiten aus diesen Pachtverträgen, insbe
sondere also die Zulässigkeit einer Kündigung, wird, 
wie schon bisher, im Verwaltungswege entschieden, und 
zwar auf Grund einer Verhandlung mit den Beteilig
ten durch den Rat des Kreises, Abt. Land- und Forst-
___________________________________________________________________________________________  ■ ■ ! I 4

4) Auch in der Formulierung ist § 7 der AO zu beanstanden: 
es handelt sich nicht, wie in der Überschrift und im Absatz 3 
gesagt wird, um „Aufrechnung von Erlösen gegen Forde
rungen des VEAB“ — und schon gar nicht, wie es im Ab
satz 1 heißt, um Aufrechnung für Forderungen gegen den 
Erzeuger —, spndem um die Aufrechnung des VEAB mit 
seinen Forderungen g e g e n  den Anspruch auf Erlös.
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